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der Schiedsinstanz, weil sie nicht festzustellen berufen ist, ob iiberhaupt ein Nie-
derlassungsentzug erfolgen konne. Sie wiirde mit dieser Feststellung auch deshalb
in ein ihr verschlossenes Gebiet iibergreifen, weil der Niederlassungsentzug eine
gegen den aullerkantonalen Schweizer gerichtete MaBnahme ist, und weil auf alle
Fille die Schiedsinstanz keine fiir diesen verbindliche Entscheidung treffen konnte.

8. Man wird einwenden, es gehe im vorliegenden Falle nur darum, ob Basel-
Stadt mit oder ohne Recht von Aargau den Ersatz der Unterstiitzung von Fr. 60.—
verlange. Auch dieser Streit ist kein konkordatlicher. Der , Pflichtmonat‘ ist
nicht eine Zahlungspflicht des Wohnkantons, bei deren Nichtbestehen der Heimat-
kanton die Unterstiitzung zu vergiiten hitte, sondern eine Pflicht, den Niederlas-
sungsentzug unter Umstinden wihrend einer gewissen Zeit zu unterlassen. Das
Konkordat sagt nicht, da und wann der Wohnkanton ein Riickgriffsrecht auf den
Heimatkanton habe. Die Frage, wer letzten Endes die Unterstiitzungslast zu
tragen habe, ist keine konkordatliche, sondern eine solche des Verfassungsrechtes.
Dieses entscheidet dariiber, wie es im Falle eines zuldssigen oder unzulédssigen
Niederlassungsentzuges mit den Unterstiitzungskosten zu halten sei.

9. Auf Grund der vorstehenden Erwigungen kann das Departement nur
feststellen, dafl Basel-Stadt sich auf eine unrichtige Auslegung des zweiten Satzes
von Art. 21 des Konkordates gestiitzt hat. Die Frage, ob Aargau die von Basel-
Stadt geleistete Unterstiitzung vergiiten miisse, mufl die Schiedsinstanz in dem
Sinne verneinen, als auf alle Fille eine Konkordatspflicht zur Vergiitung nicht be-
steht. Der Beschlu von Aargau, dal Basel-Stadt ,,zur Leistung des Pflicht-
monats‘ verpflichtet sei, kann daher als ein auf das Konkordat gestiitzter Be-
schlufl nicht geschiitzt werden. Wenn damit gesagt werden will, Basel-Stadt sei
oder wire zum Niederlassungsentzug nicht berechtigt gewesen, so vermag hier-
iiber das Konkordat allein nicht zu entscheiden. Wenn aber damit gesagt sein soll,
Aargau habe keine Vergiitung zu leisten, so ist dies wiederum nur mit der Ein-
schrinkung richtig, daB3 eine konkordatliche Pflicht zur Vergiitung nicht besteht.

Awus diesen Griinden hat das Departement entschieden :

Der Rekurs wird geschiitzt, der BeschluB von Aargau demnach aufgehoben.
Damit ist nicht gesagt, daB3 Basel-Stadt beim Vorliegen auch der verfassungsrecht-
lichen Voraussetzungen nicht zur Anwendung des ersten Satzes von Art. 21 ver-
pflichtet gewesen wiire und ebenso nicht, daf} eine Vergiitungspflicht von Aargau
bestehe. Diese Fragen sind jedoch auller Konkordat zu entscheiden.

B. Entscheide kantonaler Behorden

35. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Die Abinderung eines richterlichen Ent-
scheides in Verwandtenbeitragsstreitigkeiten ist moglich, wenn sich die Verhdltnisse
des Pflichtigen seitdem wesentlich verdndert haben. — ,,Giinstig* sind die Verhdlt-
nisse des Pflichtigen im Sinne von Art. 329 ZG B dann, wenn eine Leistung erbracht
werden kann, ohne daf} die Lebensfiihrung wesentlich eingeschrankt werden muf.

Durch Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 23. Mai 1933
wurde G. B., in B., geboren 1882, zur Leistung eines monatlichen Verwandtenbei-
trages an seine Schwester Frau Z., in G., von Fr. 10.— im Monat verurteilt. Auf
Grund einer neuerlichen Uberpriifung der Verhiltnisse stellte die zustindige
Armenbehorde M. am 8. Februar 1944 ein Gesuch um Erhohung des Beitrages
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auf monatlich Fr. 35.—, ab 1. Februar 1944. Mit Entscheid vom 13. Mai 1944 hat
der Regierungsstatthalter von B. dieses Gesuch vollumféinglich geschiitzt; B.
zog diese Erkenntnis rechtzeitig an den Regierungsrat des Kantons Bern weiter,
wobei er einwandte, daf sich seine Verhiltnisse seit der urspriinglichen Festset-
zung im Jahr 1933 nicht rechtserheblich verindert héitten.

Der Regierungsrat des Kantons Bern entnimmt den Akten und zieht in
Erwigung :

1. Das Urteil in Verwandtenbeitragsstreitigkeiten genieBt grundsitzlich
Rechtskraft und kann deshalb nicht beliebig durch spatere Verfiigungen abge-
andert werden. Die besondern materiellen Voraussetzungen, unter denen die Bei-
tragspflicht entsteht und untergeht, 146t allerdings die Abdnderung eines richter-
lichen Entscheides dann zu, wenn sich die Verhiltnisse des Pflichtigen seither in
erheblichem Mafe verdndert haben (vgl. auch BGE 39 11, Seite 21).

2. Fiir die Abklarung der Frage, ob sich vorstehend die Verhiltnisse des B.
in diesem Sinne verindert haben, wird auf die Feststellungen des Regierungsstatt-
halters verwiesen. Es geht daraus hervor, daf} sich das steuerpflichtige Einkommen
des B. von Fr. 4300.— im Jahr 1933 auf Fr. 17 600.— fir das Jahr 1943 erhoht
hat. Auf diese fiir das Steuerjahr 1943 mafligebende Zahl, welche dem tatséch-
lichen Einkommen des Jahres 1942 entspricht, mufl in Wiirdigung der Umsténde
heute abgestellt werden. B. gibt grundsatzlich selbst zu, daf die erwihnte Steuer-
einschatzung seinen Verdienst ungefédhr richtig umschreibe. Ferner haben die Er-
kundigungen bei der Steuerverwaltung ergeben, dal sich der efiektive Verdienst
des Jahres 1943, welcher fiir die Steuereinschitzung 1944 mafgebend ist, aller
Voraussicht nach héher, auf alle Falle aber nicht kleiner als die genannte Summe
stellen werde. Beachtet man im weitern, daB die Familienlasten inzwischen nicht
groBer geworden sind, sondern eher kleiner, so vermag auch der Umstand, dal
sich der Uberschufl der hypothekarischen Belastung seiner Liegenschaft iiber die
Grundsteuerschatzung von Fr. 5000.— auf etwas tiber Fr. 12 000.— erhoht hat,
an der wesentlichen Besserstellung seiner finanziellen Lage nichts zu dndern.

3. Die Unterstiitzungsbediirftigkeit der Frau Z. wird von B. nicht bestritten.
Sein Einwand, daB8 die Unterstiitzungen nicht der Schwester allein, sondern wei-
tern in ihrem Haushalt lebenden Angehérigen, mit denen er selbst nicht blutsver-
wandt sei, zukomme, erscheint nicht stichhaltig. Auf alle Fille leuchtet es ohne
weiteres ein, daB die von ihm nunmehr geforderten Fr.420.— im Jahr, welche
nicht den ganzen Unterstiitzungsbetrag umschlieBen, nicht zum Lebensunterhalt
seiner arbeitsunfihigen Schwester langen. SchlieBlich kénnen auch die von B.
angegebenen Personen nicht zu einem Verwandtenbeitrag verhalten werden. Ent-
weder handelt es sich hier um verheiratete Tochter der Frau Z., welche weder ein
selbstindiges Einkommen noch eigenes Vermdgen besitzen, oder um Personen,
die mit Frau Z. gar nicht blutsverwandt sind. Zudem ist zu beachten, daB, wie
schon erwihnt, die allfillige Beitragsleistung des B. nicht den gesamten Unter-
stiitzungsbetrag umfaft, welchen die Gemeinde M. an seine Schwester bezahlt.
Sofern iiberhaupt weitere beitragspflichtige Verwandte vorhanden wiren, miifiten
diese zur Deckung des verbleibenden Ausfalls herangezogen werden. Die Ver-
pflichtung des B. wiirde sich demgemal nicht verkleinern.

Wenn es auch zutrifft, daB Geschwister nur dann zu Verwandtenbeitrigen
herangezogen werden konnen, wenn sie sich gemiB Art. 329 ZGB in ,,gilinstigen
Verhiltnissen“ befinden, so erscheint trotzdem der erstinstanzlich festgelegte
Betrag von Fr.35.— im Monat gerechtfertigt. Diese Summe kann von B. be-
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zahlt werden, ohne daB er, wie das Bundesgericht den Begriff der giinstigen Ver-
haltnisse umschreibt, sich in seiner Lebensfithrung wesentlich einschrinken
miilte.

Aus diesen Griinden wird erkannt:

1. Der Entscheid des Regierungsstatthalters von B. vom 13. Mai 1944 wird
bestatigt und B.zu einer monatlichen Verwandtenbeitragsleistung an seine
Schwester Frau Z. von Fr. 35.—, zahlbar ab 1. Februar 1944, verurteilt.

2. Die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens im Betrage von Fr. 20.50
inkl. Stempelgebiihr werden B. auferlegt.
(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 7. Juli 1944.)

C. Entscheide des Bundesgerichtes

36. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Der Ehemann ist nicht verpflichiet,
seine Schwiegereltern zu unterstiitzen, auch nicht auf Grund von Art. 160 ZGB.

Das Biirgerliche Fiirsorgeamt Basel unterstiitzt seit einigen Jahren die in-
folge Alters und Verdienstlosigkeit bediirftigen Ehegatten R.-M. mit Fr. 210.—
bis Fr. 215.— pro Monat. An unterstiitzungspflichtigen Verwandten sind vorhan-
den eine in Ziirich verheiratete Tochter V. K.-R., die weder Einkommen noch Ver-
mogen besitzt, deren Ehemann aber fiir 1943 ein Einkommen von Fr. 21 500.—
versteuert, und ein Bruder der Frau R.-M., der iiber ein Einkommen von Fr.
15 000.— und iiber ein Vermdgen von Fr. 108 000.— verfiigt. Die Tochter hatte
sich freiwillig verpflichtet, an die Unterstiitzungsauslagen ab 1. September 1942
einen monatlichen Beitrag von Fr. 40.— zu leisten.

Das Biirgerliche Fiirsorgeamt stellte nun das Begehren, es sei der Bruder zum
Ersatz der Unterstiitzungskosten der Schwester R.-M. bis zu Fr. 150.— pro
Monat zu verpflichten, da die Tochter zur Unterstiitzung nicht herangezogen
werden konne, weil sie weder eigenes Einkommen noch Vermdogen habe.

Der beklagte Bruder stellte sich auf den Standpunkt, daB es Pflicht der
Tochter sei, ihre Eltern zu unterstiitzen. Gestiitzt auf Art. 160 des ZGB habe der
Ehemann seiner Ehefrau nicht nur die Mittel zum Unterhalt ihrer Kinder aus an-
derer Ehe, sondern auch zum Unterhalt der hochbetagten Eltern zu liefern.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat am 30. Marz 1943 die Klage
bis zum Betrage von Fr. 110.— pro Monat geschiitzt.

Aus den Erwagungen :

,»Unbestritten ist nun aber, dal die Tochter weder eigenes Einkommen noch
Vermogen hat. Lediglich ihr Ehemann weist ein Erwerbseinkommen von rund
Fr. 20 000.— p. a. auf. Bei dieser Sachlage kann die Genannte zur Unterstiitzung
ihrer Eltern nicht herangezogen werden. Wiirde dem Begehren des Beklagten
stattgegeben, so miiBte die Tochter die Unterstiitzungsbeitrige aus dem Einkom-
men des Ehemannes bestreiten. Die Frau darf aber zu keinen Leistungen ange-
halten werden, welche aus den Mitteln des Mannes zu entrichten wiren (Kommen-
tar Egger, zweite Auflage, Familienrecht, Seite 300). Dieser Grundsatz wird auch
vom Bundesgericht _geschiitzt. Es sei auf die in der Bundesgerichtspraxis zum
Zivilgesetzbuch von Brodtbeck und Daeppen auf Seite 258 cit. Bundesgerichts-
entscheide 57 I 259 und 45 II 510 verwiesen. Darnach haben verheiratete Bluts-



	B. Entscheide kantonaler Behörden

